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Lageblatt Im  ZSUgenschwalbach.
Nr. 216

Amtlicher Le».
Laugeuschmalbach, Donnerstag, 16. September isiö. 65. Jahrg.

Bekanntmachung.
ersuche dringend für beschleunigte Anlieferung

Arstgetrerde zu sorgen, damit das Abkommen
' ^ achöarkreisen, welches uns erhöhte Kleie-

stchert, ordnungsmäßig zur Durchführung
en Kann. Verfügbare Wengen sind sofort der

- .« ? "Aarlehskasse in Irankfurt a . TM.,
erstraße 25, anzumelden.

^ Eintreffen der Säcke und Irachtöriefe
Verladung erfolgen . '

iMgmfchwalbach, den 13. September 1915.
Der Königliche Landrat:

von Trotha.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
^ -zugnahme auf die imKreiSblatt 176/177 Pr. 1915

wb*%tlitfernna>bmi' ai !? t^ °8t,0^me  und Melde-
t Strmlis 8 Ö Gegenständen aus Kupfer pp. mache
Vermeidung von Mißoerständniffe» auf̂ da, folgende

Äise ^ ou 4 M ? Verordnung bestimmten Ue-
feKupfer , 3 Ml. für Messing,

kommen in Anwendung:
b L $ *? § 2 der Verordnung,
' i, * ble ^ Ziffer 6 Absatz3 der AuSfübrunaSbe.

-Die^ « ««Seu(Kreisblatt 195) genannten Gegenstände.
d.1S Mk « Ueberuahmepreise von 2.80 Mk. für

*1 Messing io,50 Mk. für Nickel kommen
... b% S ef n S betreffonden Gegenstände mit
Qaa LJ ; m*4 Okse», Ringer, Handhaben, Stielen und

* * 3 $  NLL Ä ” » f0mmen- U-ber-
r—aus fl-S . d'schlaze fchatzungsweise bei Ge-
20°/e de« w / “BÖ Messing 30 °/0, bei solchen aus
iepv 2g»̂ ^ " igetvichtS deS Gegenstandes, so wird*m em
ÜlS(Srewblat̂ , ^ ^ A ^ "«̂ bestimmuogen vom 14.

ÄS tfW fÖC aitmatecial nuc  die
i) !;S m  füc  Keffelkupfer pro Kilogr.,

3  4,50 " ' Messing' » Nickel

dllt- Hähne, Kupfer- vnd Mes-
Mtt  S aE ;i Cel pe "Lällfe.tft<,n flen' Geländer, Tür-
He u" 'b S ? tC  af C»Hetrkörperverkleidunge». ein-

®08' unb  Lampenbrenner, Ofen-

' ^EPSST  " f®'' sofern die Sachen ohne
der Verordnung betragen

'*  Kilogramm. Diesen Betrag erhalten die

ÄL ’Jj « »Sführungsbestimmungen zu
Jl  A R,7h W! “i At " AbschnittB zu trennen.
«so di, vorstehend unter I aufgeführte»

' die zu den höheren Uebernahmepreisen

ilZlZnh?  M etbetti  Eivzutragen; in AbschnittB diejenigenS ?0»TO. *“ “9"fa8"“ h. *,V
nn*6 Qf? er ?^ c"nÖ des Lagerbuchs entsprechend hat auch die
nach Ziffer 12  der AuSsührungSbestimmuugeu geforderte R».

@»f«L ! 22 e ?f tUnaen„dis einschließlich Verladen in deu^senvahnwagev gehe« zu Lasten der beauftragten Bebürde
Lediglich der Bahntransport geschieht auf Koste» und

Fladen . Die Verpackung hat getrennt nach den Abschnitten

s7änd7l ^ s-llL ?°f°-t ^ Li « / ° st°^ ? Llche Gegen-

not9 nicht feststeht, können die Sachen bebakten »ÄI!
»ur nicht veräußert oder verändert werd n , deoutzt,

Langenschwalbach, den 10. September 1915.
Der Königliche Lavdrat:

von Trotha.

Bett, den Verkehr mit Hülsenfrüchten.
Vom 26. August 19 15. ^

(Schluß.)
| *■ Die Zeutral-Einkauf»g,srllschaft hat dem Verkä«k,«

““ a<” ll-b-mq » . .

D« Ueberuahmeprei, darf nicht übersteigen
? ? *" ^ Mark für den Doppelzentner,

be Bohren 70 Mark für deu Doppelzentner,
bei Linsen 75 Mark für den Doppelzentner

leikm.tt? nder»ahmkpreise gelte« für Lieferung ohne Sack. Für
der Säcke darf eine Sackleihgebühr bi»

dib Tonne berechnet werden. Werden die Säcke
da?f Me" filoS h"0t  der Lieferung zurückgegeben, so

?." Ehgebühr dann um 25 Pfennig für die Woche bi»
zum Höchstbetrage von 2 Mark erhöht werden Werde« di-

füc  den Sack, der 75 Kilogramm oder
nicht mehr als 1 Mark 20 Pfennig betragen Der

^b ^ skaozler kan« die Sackleihgebühr und deu Sackprei» ändern
Bet Ruckkauf der Säcke darf der Unterschied zwischendemV« '
überstelg» . ""^ ^ ^ ^ 6en  ® Ä* bec  Sackleihgebühr nicht
Bia m umfassen die «osten der Beförderung
d^ »ur Verladestelle des Ortes, von dem die Ware mit de?
Änsdchelbst "^ versandt wird, sowie di- Kostend-s Ein-

b*ec®”I äuj*c wit  dem von der Zentral-Eiukauft-
»ä«di^aB«E Pr^ se nicht eiuverstanden, so setzt die zu-

digehöhere Verwaltungsbehörde den Preis endgültig fest.
ÖOti 6ec' toec  die bare» Auslagen de» « erfahren'

zu trage« hat. Der Verpflichtete hat ohne Rücksicht auf dr



endgültige Festsetzung de» llebernahmepreife» zu lteferu, die
Zentral-EinkaufSgesellschaft hat vorläufig den von ihr für an-
gemessen erachteten Preis zu zahle«. _,

Erfolgt die lleberlafiung nicht freiwlllig. so wird da« Ligen-
tum auf Antrag der Zentral -Einlauf,gesell,chast durch Anord-
«ung der zuständigen Behörde auf die Zentral EtvkaufSgefell'
fchaft oder die von ihr in dem Antrag bezeichnete Person über¬
tragen . Die Anordnung ist an den Eigentümer zu rühteu.
Das Eigentum geht über , sobald die Anordnung dem Etgen-

^ ^ Neben dem Uebernahmepreise karn für die Aufbewahrung
bei längerer Dauer eine aagemrffene Vergütung gezahlt werden,
deren Höhe die höhere Verwaltungsbehörde de» Aufbewahrung»-

orts endgültig Verwaltungsbehörde entscheidet endgültig
über alle Streitigkeiten , die sich zwischen. den>Beteiligten au»
der Aufforderung zim Dreschen oder zur käufliche« Ueberlasiung
iowie au» der Ueverlassung ergeben.

ö 9. Die Zentral -EinkaufStzesellschaft darf die übernommenen
Hülsenfrüchte nur an di- Heere»- und Marineve -wal ung. an
Kommunalverbände oder an die vom Reichskanzler bestimmten

^ ^ Der Reichikanzler kann die Bedingnngen und Peeise be
stimmen, zu denen die Zentral Einkauf,gesellschaft die von ihr
übernommene« Mengen zu verteilen «nd °bjugsbm hat.

S 10. Wer Hülsenfrüchte z» Eaaizwecken abgibt, darf die
,m 8 6 festgesetzten Uebernahm-preise, wenn er da» Saatgut
selbst gezogen hat , um höchsten» fünf vom Hundert, wenn er
Weiterverkäufer ist, um höchsten» zehn vom Hundert über-

^ 8 li . Die Lande»ze«tralbehördeu erlaffen die erforderlichen
AussührungSbestimmungen. Sie bestimmen namentlich, wer al»
höhere Verwaltungsbehörde , als zuständige Behörde und a»
Kommunalverband im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

§ 12. Der Reichskanzler kann von den Vorschriften dieser
Verordnung Ausnahmen gestatten.

§ 13. Mit Gefängnis bi» zu sechs Monaten oder mit,Geld-
ftvafe bis ru sünszehntausend Mark wird bestraft:m " »V 2 11,uMd-° «-II-

al» durch die Zentral EinkausSgefellschaft absetzt;
2) wer die ihm nach §8 2 oder 3 obliegenden Anzügen

nicht in der gesetzten Feist erstattet oder wer wtffent-
lich unrichtige oder «nooustandtge Angaben macht,

3) wer der Verpflichtung zur Ausbewahrung und pfleg-
licheu Behandlung (§ 4 Abs, 1)

4) wer die al« Saatgut freigüaffenen Hülsenfrüchte (gl
Abs, 2 Nr . 3) ohne Zustimmung der Zeutral -Emkaus»-
gefellschaft zu anderen al» Saatzwecken absetzt oder

5) werden ' von dev LaudeSzeutralbehördeu erlaffenen
AuSsührungLbestimmungen zuwiderhcndelt;

6) wer die ihm gemäß 8 10 vorgeschriebeven Preise nicht

8 14. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft , Der Reichskanzler bestimmt de« Zeitpunkt
de» Außerkrafttreten».

Berlin , dev 26. August 1915 . .
Der Stellvertreter de» Reichskanzler» .

Delbrück.

Betr . das Verbot des Vorverkaufs
von Erbsen, » ohne« und Linf-n aus der

Ernte des Jahres ISIS.
Vom 26. August 1915

Auf Grund de» 8 2 der Verordnung über da» verbot de»
Vorverkauf» der Ernte 19t5  ufw , vom 17. Juni 1915 (Reich»-
Geieübl. S . 341) bestimme ich:

Kaufverträge über Erbsen, Bohnen und Linsen au» der in-
ländischen Ernte de» Jahre » 1915 stnd nichtig. Die» gilt auch
für Verträge , die vor Verkündung d.eser Verordnung geschloffen
find, soweit diese Verträge nicht bereits seiten» de» Verkäufer»
erfüllt stnd.

Berlin , den 26. August 1915.
Der Stellvertreter de» Reichskanzler» .

Delbrück.
*

Wird veröffentlicht,
* * * + * « ■ * » 4.

3 . SB.: Dr . Jvgevohl,  Kreis -Deputierter.

Der Weltkrieg.
W.T.B. Große» Hauptquartier, 15. Septbr. (

Westlicher Kriegsschauplatz.
Ein französischer Angriffsversuch am Hartmannsweil

wurde durch unser Feuer verhindert, >
Ein bei Bechesy(nahe der französisch-schweizerischen

beobachteter Feffelballon wurde heruntergeschossen; er
schlug sich und stürzte ab,

Oestlicher Kriegsschauplatz
Heeresgruppe des Generalfeldmarschallsv. Hindenbiirz,

Am Brückenkopf westlich von Dünaburg Kampf. Bei
loki(südwestlich von Dünaburg) wurde feindliche
geworfen.

«n der Wilia und östlich und nordwestlich von
wurden feindliche Gegenangriffe abgewiesen. Oestlich von
und Grodno drang unser Angriff weiter vor.

Südlich des Njemen wurde die Szczara an einzelnen
len erreicht. Es sind rund 900 Gefangene gemacht,
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen  Leo?»

von Bayern. B
Der Gegner ist über die Szczara zurückgedrängt.

Heeresgruppe des Generalfeldmarschallsv. Mackense
Die Verfolgung auf Pinsk wird fortgesetzt. Die*

enenzahl hat sich auf über 700 erhöht.
Südöstlicher Kriegsschauplatz.̂

Die deutschen Truppen wiesen feindliche Vorstöße oi>,
Oberste Heeresleitung-

* Straßbnrg,  i . E . 14, Sept . (Ctr . Frkf.) 3"
hause«  wird durch Anschlag bekannt gegeben.
Lbe beute al« SU » « » - <»

raten und war deswegen vom Gericht der E appenrom
t«r zum Tode verurteilt worden

* Amsterdam,  14 . Sept . (® XÖ-
England eivgetroffene Reisende erzähle«.̂ daß
der Nacht vom 12. Seplember bi« Chrswick im .
westen de» Londoner Bezirke» gelangten.
Schaden soll entgegen den amtlichen englisch.« -v
bedeutend fein.

* Die bulgarischen  Gesandten in Bukarest̂
erhielten dev Auftrag , anzufragev, wa» die g- ' ^ ^ -
rumänischen Trappenbewegunge « au
scheu Grenze  zu bedeu te« hätten.

* Berlin,  14 . Septr . Wie laut "Vost 3«^
mitgeteilt wird , hat -in österreichisch-ungarffcĥ ^
da» Schiffsleutnavt Ritter von Trapp kommav
gen Tagen in der südlichen « dria -ine» 8
Transportdampfer torpediert und Pj

Jet
* Rom,  14 . Scptr . (Ctr . Bla, ) Die « ^

Botschaft in Rom enge Fühlung p «en 0o*
Sa * « eibet : Ee« 8a « «ewäh-te
Gründen Verurteilten Generalamuefl
um mehr al» 100 000 Person en.

' Heffentlicher Wetterdienst.
Dienststelle Weilburg. .

WetterauSstchtev für Donnerstag , den 1 - ^
Abnehmende Bewölkung, höchst-"«
hebliche Regenfälle. TageSwarme anstetge«
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* Vermischte».
Nachmusterung der dauernd Unbrauchbare « ,
dem Gesetz vom 4. September 1915 werde» alle Wehr-

brtroffe», die am 8. September 1870 oder später
sind.

ja&en sich zu melden:
a beim zuständigen BezirkSkommando

j ehemaligen Unteroffiziere u. Mannschaften des Beurlaubten-
)f}( die als dauernd garnisondievstuufähigauS jedem Militär-

riS auSgelchteden(auSgemvstert) sind, ferner alle Uvter-
uvd Mannschaften, die nach mindestens einjähriger
^Freiwillige nach neunmonatiger) aktiver Dienstzeit

Itauab Ganzinvalide oder als dauert garnisondievstansähig
und aus allen Militärverhältniflen auSgeschieden sind;

de« Jahren 1914/15 im Kriege, d. y beim Feldheer
«« und als Dauernd dienstunbrauchbar Entlaffenen

sich zwar melden, bleiben aber von der Nachmusterung
befreit.

b. der Ortsbehörde:
eigen, als dauernd untauglich befundenen, einschließlich

briai KnegSersatzze schüft auSgemusterten Landsturmvflich-

der Meidung befreit sind die Wehrpflichtigen, die das
irpilichtige Alter «och nicht erreicht haben, d. h. die im
1896 und später geboren sind.

'Berlin,  14 . Septr . Alle Bäckergesellen von Großberlin
gestern Abend in einer Versammlung, die sehr z hl-

besncht war, zu der gänzlichen Beseitigung  d .' er
'tarbeit  Stellung und bezeichneten de« Vorschlag der

für einen bedeutenden sozialen Fortschritt. Heute
Ibeginnt im Reichstage die Besprechung mit dem Reichs-

der Innern über die Bäckernachtarbeit. Es sind Ber-
l>sr dem ganzen Reich geladen

'Berlin,  14 . Septr . (WTB . Amtlich.) Durch eine
ilostou  in elnem militärischen Betrieb in Ingolstadt sind

Arbeiter verunglückt. Der Sachschaden ist nicht bedeu-
Der Gesamtbetrieb deS Instituts ist nicht gestört.

LokaLss,
^ .!>>Sr»sch» atd «ch, 15. September. S . M. der Kaiser haben

W geruht dem Kreisasststenzarzt von Göttingen, Dr . Adolf
"°t , z. Z. Assistenzarztbeim 11. Ulanenrcgiment Graf Häseler
>enb. Nr. 11 das eiserne Kreuz 2. Kl. zu verleihen.

Morgen, Donnerstag , 16. d. M ., abends 8 Uhr, wird Herr
" ?Eor Ltc. Dr . Witte  auS Berlin in der oberen evangel.

Ltchtbildervortrag  halten über die Frage : „Was
im Kriege erlebt hat." Gerade die Mission des „Allg.

Missionsvereins" ist von dem Krieg hart betroffen worden,
wird der Vortrag allgemeines Interesse erwecken.

Wiesbadener Wiehhof-Marklöericht.
vom 13. Septbr . 1915.

Preis pro 100 Pfd . Lebend>Schlachi-

„ Ochsen:
ausgemästete, höchst. Schlachrwerres,

»ne gezogen haben (ungejochte)
^gemästet ' ausgemästetr u. ältere

8 nährte junge, gut genährte ältere . .
Bullen.

’ ausgewachs., höchsten Schlachtwertes
8°, jüngere

° Färsen und Kühe:
Mige ausgemäst. Färsen höchst.Schlachtwerrs

-^ i, Kühe „ bis 7 Jahre
r"twickelre Färsen

“rÄ 0em “ftete  Kühe und wenig gut ent-
, ^ ,l «ngere Kühe und Färsen
fSMährte Kühe und Färsen

, Kälber:der
88 »^ ^ beste Saugkälber . . . . .

und gute Saugkälber.

ämmel

Mk. Mk.

70- 76 125 - 135

66- 70 120- 125
. 00—00 00—00

58- 63 106- 115
53- 57 98—104

65- 72 122—134
54—58 106—114
56—64 110—120

48- 53 95—105
38- 42 76- 87

80- 85 132- 142
74—79 121- 131
65—73 110—120

50- 55 120- 125

[SÄ fl
Sch afe:

360E Utt& jüngere Masthän
- "Murmel und Sckafe .

■ Schweine:
. 9e Schweinev. 80—lOOKg.Lebendgew. 134—136 173—176

» unter 80 Kg. Lebendgew. 132—134 170—173
n 100 —120 Kg. Lebendgew . 00 —00 00 —00

, » von 120—150 Kg. Lebendgew. 00—00 00—00
Uber 150 Kg. Lebendgewicht 00- 00 00—00

, S ^b' Ochsen 48, Bullen 30, Färsen und Kühe 187,
^ase 61, Schweine 319.

Bekanntmachung
Wir sind offizielle ZeichnungSstelle für  die 5»/.

Deutsche Weichsanleihe (dritte Kriegsanleihe). Der Preis
ist 99 fÜT 100 Mark Nenewsrt.

Zeichnungen von Mitgliedern und Nichtmitgliedern nehmen
wir bis Mittwoch , den 22.  September 1915 , Mittag»
1 Uh*, kostenlos entgegen.

Langenschwalbach, de« 1. September 1915.
Vorschuß- und Credit-Berei « zu Langenschwalbach,
eingetragene Genvffenschaftm. beschränkter Haftpflicht.

1394 Hild . Becker.

Obst VersteiDerung.
Nächsten Samstag , den 18. d. Mts , mittags 1 Uhr,

wird da» Höst von Gemeindeobstbäumen (30 Stück) an Ort
und Stelle versteigert. Anfang Obergladbacherweg.

Fschbach. den 14. Septeiwber 1915.
1470 Der Würgermeister.

Obst-Versteigerung.
Ireitag , den 17. Sepl . BurmittgS halb 10 Uhr, wird

das Obst in hiesiger ObstanlageZversteigert.
Rückershausen, den 13. September 1915.

1460 Der Bürgermeister:
B e t l e r.

Hiermit zeige ergebenst an, daß ich
mein Geschäft  Ende September zu
schließen beabsichtige . Um mein
Lager gänzlich zu räumen , wird der

Restbestand von jetzt ab
zu jedem annehmbaren Preis

abgegeben.
$ «m 1. Oktober oder später ist großer Laden mit

Wohnung  zu vermieten. • 1354
Alfred Herber.

Vom 1. Oktober  an befindet sich
meine Praxis

MO
1443 (Haus „Burg Nassau ")

Zahnarzt Kadesch.
Gesucht

für 1. April t I kl i»e ruhig
gelepe e Will « rder ruhige
Klagenwohnung von allein¬
stehenden Beamt,n

Offerten m't Preisanxabeu
unter 1471 an d e Exp.

Wäsche
weiche ein in

Henkels
BleichToda.
Schöne Ferkel

zu verkaufen.
Zakob Wupp,

1482 Heimbach

Hausmädchen
zum 1. Oktober gesucht.
1472 Deutsches Laus.

Eine Wohnung
zu vermieten bet

«Heinrich Hpek Ww.,
1406 Adolfstc. 73.

Prima

Ochsenfleisch
zu verkaufen.
1403 Klösterchen.

Ein großer gut erhaltener
Mehlkasten , eine größere
Partie Ionster , zwei große
Glastüren sowie eine Anzahl
Jensterläden preiswürdtg
abzugeben im
1464 Wiener Hof.

Schöne Ferkel
zu verkaufen bei

Wilh Schlosser.
1454 Hettenhain.

Ein schwerer
F a hr o chs

zu kaufen gesucht von
G Windolf.

1455 Oestrich.

1



5°|o Deutsche Reichsanleihe.
(Dritte Kriegsanleihe.)

Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden weitere 5 % Schuldverschreibungen des

» « mit ^ e8Ä, “ 4Ä "» »« 'PlM bis zum 1 . BItrt « 1924 nicht jf » {•!» _
«Ko auch ihr Zinsfuß nicht herabgesetzt werden . Die Inhaber können jedoch darüber wie über jedes andere 8i
Papier jederzeit (durch Verkauf, Verpfändung usw ) verfügen

ZahlMg ^ age,srühestms aber vom 30. September ab, bis^ um 31 Mrz 1916 zu Gunsten des Zeichners* >

bei
Beispiel : Von dem in Z . 3 genannten Kaufpreis gehen demnach ab / „ ,. r  m 9650

Zahlung bis zum 30 . Sept . Stückzinsen für ein halbes Jahr — 2>/, ' /„ tatsächlich zu zahlender Betrag also nur . ' 5
H „ am 18. Oktober „ für 162 Tage = 2,25 °/, , , . ,, // // n » » 97 '25  ä

für je 100 M . Nennwert. 9 Für jede 18 Tage , um die sich die Einzahlung weiterhin verschiebt , ermäßigt sich der Stückzinsbetrag ^
9 . Zu den Stücken von 1000 Mark und mehr werden aus Antrag vom Reichsbank -Direktormm au^ ^

scheine ausgegeben, über deren Umtausch in Schuldverschreibungen das Erforderliche spater, offenttich b kann.. ,.
Die Stücke unter 1000 Mark , zu denen Zwischenscheine nicht vorgesehen find , werden mit größtmöglich
e 1• ri . tfYJ. V _ sruifli , I —« lQ1ß onohort
fertiggestellt und voraussichtlich im Januar 1916 ausgegeben werden.

Berlin , ' “ .im August 1915.
1395

Reichsbank-Direktorii
Havenstein . v. GriNw-

«e

La

r

Bedingungen.
1 Zeichnungsstelle ist die Reichsbank . Zeichnungen werden

von Sonnabend , de « 4 . September , an
bis Mittwoch , den 22 . September , mittags 1 Uhr

M  dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin (Postscheckkonto Berlin Nr . 99 ) und bei allen ZZ _
anstalten der Reichsbank mit Kasseneinrichtung entgegengenommen . Die Zeichnungen können aber auch!

der Konischen Seehandlung (Preußischen Staatsbank ) und der Preußischen Central -Genossenschaftskaffe in
der Königlichen Hauptbank in Nürnberg und ihrer Zweiganstalten , sowie

sämtlicher deutschen Banken , Bankiers und ihrer Filialen,
sämtlicher deutschen öffentlichen Sparkassen und ihrer Verbände,
jeder deutschen Lebensversicherungsgesellschaft und
jeder deutschen Kreditgenossenschaft erfolgen . . . . . ,

Auch die Post nimmt Zeichnungen an allen Orten am Schalter entgegen . Auf diese Zeichnungen ist

2 Die ° Anleihe fft ^ Stücken^ zu ^20 000 , 10000 , 5000 , 2000 . 1000 , 500 , 200 und 100 Mark mit Zinsschemen^
am 1. April und 1 . Oktober jedes Jahres ausgefertigt . Der Zinsenlauf beginnt am 1. April 1916 , der erste Zb
ist am 1. Oktober 1916 fällig.

3-» » lÄÄÄ “ÄftÄ »H•«** -** «- **
»B 1 “ aS “ 19? 6 t. “apnbia ° »d Em - M id  du rch dich »

hpr 'Sprrfmpr farnt sein Devot ieder -leit — auch vor Ablauf dieser Frist zurücknehmen . Tl

Kontor für Wertpapiere ausgefertigten Depotscheine werden von den Darlehnskassenwiedle Wertpapiere se s
5 Zeichnungsscheine sind bei allen Reichsbankanstalten , Bankgeschäften,

schäften md Kirditgenoffrnschaften zu haben . Die Zeichnungen ^ können aber auch
brieflich erfolgen . Die Zeichnungsscheine für die Zeichnungen bei der Post werden ourcy oie -poflansrauen'

6 Die Zuteilung findet tunlichst bald nach der Zeichnung statt . Ueber die Höhe der Zuteilung entscheidet da .,
Zeichnunasstelle . Besondere Wünsche wegen der Stückelung sind in dem dafür vorgesehenen Raum auf der V«
des Zeichnungsscheines anzugeben . Werden derartige Wünsche nicht zum Ausdruck gebracht , so ^ ^'d
den Vermittlungsstellen nach ihrem Ermessen vorgenommen . Späteren Anträgen auf Abänderung der
nicht stattgegeben werden . , ^

7 . Die Zeichner können die ihnen zugeteilten Beträge vom 30 . September d . I . an jederzeit voll bezah
Sie sind verpflichtet : t

30 % des zugeteilten Betrages spätestens am 18 . Oktober 1915
2n «/, . „ „ 24 . November 1915

" " 22 Dezember 1915
25 % ”, ”, „ „ „ 22 . Januar 1916

zu bezahlen . Frühere Teilzahlungen sind zulässig , jedoch nur in .runden , durchi 100 tofl
Auch die Zeichnungen bis zu 1000 Mark brauchen diesmal nicht bis ä«* ersten Elnzahlungstermin w ^
werden Teilzahlungen find auch auf sie jederzeit , indes nur mrundendurch ^ OiellbarenLetgend  ^
gestattet ; doch braucht die Zahlung erst geleistet zu werden , wenn die Summe der fällig gewordenen Tellverrag
100 Mark ergibt.

Beispiel : Es müssen also spätestens zahlen:
die Zeichner von M . 300

M . 100 am 24. Novbr , M . 100 am 22 . Dez ., M . 100 am 22. Januar,
die Zeichner von M . 200

M . 100 am 24 . November , M . 100 am 22. Januar,
• die Zeichner von M . 100

M . 100 am 22 . Januar . „ , „
Die Zahlung hat bei derselben Stelle zu erfolgen , bei der die Zeichnung angemeldet worden ist.
Die wi Laufe befindlichen unverzinslichen Schatzanweisungen des Reichs werden unter AdW von 5^

Zahlungstage , frühestens aber vom 30 . September ab , bis zu dem Tage ihrer Fälligkeit ^ Zahlung gen^
8 . Da der Zinsenlauf der Anleihe erst am 1. April 1916 beginnt,werden ^ au^ samtliche^ Zahlungen ß|
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